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• Soziale Schule

• Bildungsgänge:

Fachschule für Erzieher*innen
Berufsfachschule
Fachoberschule
Berufsoberschule
Berufliches Gymnasium

• Zwei Filialen, ca. 1800 Schüler*innen
und Studierende

• Viele Schüler*innen werden
Lehrer*in, Psycholog*in oder 
Erzieher*in

• Abschlüsse bis hin zur Allgemeinen
Hochschulreife und dem Bachelor bei 
Erzieher*innenausbildung



Selbstreguliertes, personalisiertes Lernen

,,Jedes Wesen kann nur in seiner Eigenheit gut sein.“
Seneca

• Raum für Projektarbeiten während der Unterrichtszeit
• Neueste Methodik und Didaktik: Schulungen durch Team v. Deutschen Schulpreis
• In Klasse 11 geblockte Zeit im Stundenplan (,,selbstorganisierte Lernzeit“)
• Vision:                 Motivation durch Individualisierung, Eigenverantwortung





Welche Wahlmöglichkeiten gibt es bei uns?

1. Wahl der WPU-Kurse:

Wahl zwischen

Deutsch, Englisch, Bio (+2 Wochenstunden zusätzlich)

sowie 

2. Kunst, Darstellendem Spiel und Musik

Beachten Sie dabei, dass Sie Abi-Prüfungsfächer in Klasse 11 belegt haben müssen!

3. Außerdem wählen Sie, ob Sie in einer Psychologie-Profilklasse

oder in einer Pädagogik-Profilklasse lernen möchten. 

-> Profilfach: 5 h; andere Fach: 3 h/Woche.

Eins der Fächer wählen Sie später als LK, das andere belegen Sie noch min. 

2 Semester lang in Klasse 12 oder 13. 



Fächertafel 11. Klasse Basis-
unterricht

WPU im Umfang von 2 
Wochenstunden 
wählbar

Deutsch 3 x

Englisch 3 x

Mathematik 3

Biologie 2 x

Chemie 2

Politikwissenschaft/Geschichte 3 epochal

Pädagogik 3 o. 5

Psychologie 3 o. 5

Sport 2

Zweite Fremdsprache (Franz., 
Span.)

2 o. 4 2 Niveaustufen (A, F)

Deutsch/Englisch/Bio Wahlpflicht (+2) wählbar

Kunst/Musik/DS Wahlpflicht (+2) wählbar



Wahl der Fremdsprachen

Sie benötigen zum Ablegen des Abiturs eine zweite Fremdsprache neben 

Englisch. In der Regel haben Sie Englisch mindestens ab Klasse 5 bis 10

durchgängig besucht. Dies ist Ihre erste Fremdsprache. 

Der Unterricht in der 2. Fremdsprache muss zum erfolgreichen Abschluss

des Abiturs…         ….bei Beginn in 7 bis Ende Jahrgangsstufe 10
… bei Beginn in 9  bis Ende Jahrgangsstufe 12
… bei Beginn in 10 bis Ende Jahrgangsstufe 13 

durchgängig benotet erfolgen (keine Unterbrechung, kein o. B.).

Wir bieten diese Fremdsprachen (Franz., Span.) 
auf zwei Niveaustufen (Anf., Fort.) an. 

-> Kommen Sie bitte bei Fragen auf uns zu (E-Mail, Sprechstunde)



Nachträgliche Abwahl einer Fremdsprache

Die nachträgliche Abwahl einer für Klasse 11
gewählten Fremdsprache ist nicht möglich.
Bitte überlegen Sie sich im Voraus, ob Sie die Fremdsprache
wählen müssen und möchten (2-4 h/Woche) oder nicht. 

Fragen Sie auch gerne im Voraus nach.

Danke!



Welche Wahlmöglichkeiten gibt es weiterhin bei uns?

• Wahl der Prüfungsfächer im Abitur

• Individuell ausgewählte und angefertigte Produkte/Projekte bestimmen
bis zu 50 % der Note des AT-Teils, individuelle Beratung in selbst organisierter
Lernzeit (im Stundenplan verankert)

• Wahl der Sportkurse (Individual- und Spielsportarten)

• Individuelle Wahl der Lernwege, z. B. durch kognitive Landkarten oder 
auch differenzierende Materialien





Welche Zeugnisse und Nachweise müssen Sie bei uns 
für die Anmeldung außer ihrem Wahlzettel vorweisen?

1. Ihre Zeugnisse der Klassen 7, 8, 9 und 10/1 (einfach kopiert)

2.   Ein Abgangszeugnis der Klasse 10 oder ein MSA-Zeugnis (beglaubigt).
Ein normales Versetzungszeugnis vom GY genügt nicht, weil hierauf keine 
Fremdsprachenniveaus ausgewiesen werden. Ihre abgebende Schule
ist dazu verpflichtet, Ihnen ein solches Zeugnis auszustellen, wenn Sie 
ankündigen, dass Sie abgehen wollen.

3. Einen Impfpass (Masernimpfung) vorzeigen oder ein entsprechendes
ärztliches Attest für Kontraindikation (Infektionsschutzgesetz § 20
für Gemeinschaftseinrichtungen)

-> Die vollständige Anmeldungs-Checkliste gibt es im Sekretariat!



Da wir Ihre Fremdsprachenkenntnisse auf Ihrem Abiturzeugnis
ausweisen müssen, brauchen wir einen Nachweis der belegten 
Fremdsprachen (Zeiten, Noten). 

Achten Sie darauf, dass Ihre abgebende 
Schule Ihnen alle Zeiten ausweist, in denen Sie Fremdsprachen
belegt haben, oder reichen Sie uns Ihre Zeugnisse (auch Grundschule)
alle nach. Sprechen Sie die Schulen darauf im Vorfeld der Zeugnisausfertigung an!

Vorarbeiten für Ihr Abiturzeugnis…



Weitere Aufnahmevoraussetzungen

1. Schüler*innen einer ISS, eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule, die eine
Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe haben

2. Schüler*innen der Berufsfachschule,
wenn in allen Fächern die Jahrgangsleistungen mit einem Durchschnitt von 3,0
oder besser vorliegen. Dabei müssen in den Fächern Deutsch, der ersten
Fremdsprache und Mathematik mindestens befriedigende Leistungen vorliegen,
die Summe dieser Fächer darf nicht größer als sechs sein und
kein weiteres Fach darf schlechter als ausreichend bewertet sein.
Musik, Bildende Kunst, Sport und die Fachpraxis bleiben dabei unberücksichtigt.

3. Ihr Wohnsitz sollte in Berlin liegen, sonst: Gastschülerantrag beim Senat

4.  Bei Eintritt in die Einführungsphase dürfen Sie das 20. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.



Der Rücktritt aus der 11. Klasse eines Gymnasiums (2-jährige Oberstufe)
in unsere 11. Klasse ist einmalig möglich, führt aber dazu, dass die 
Rücktrittsmöglichkeiten dann erschöpft sind (Höchstverweildauer in der
Oberstufe sind 5 Jahre).  

Die 11. Klasse bei uns zu absolvieren ist die Voraussetzung dafür, bei uns 
die 12. und 13. Klasse absolvieren zu können (Grund§ 23 VO-GO: Prüfungsfächer 
müssen in der E-Phase belegt worden sein).  

Rücktritt aus einer gymnasialen Oberstufe

Grafik aus der Broschüre ,,Auf Kurs zum Abitur“



Bitte geben Sie Ihre Unterlagen NUR in Ihrer Erstwunschschule ab. 
Die Bewerbung darf sonst nicht berücksichtigt werden 
Maßgeblich ist das Verwaltungssystem LUSD.

Wer sich in die LUSD nicht von seiner alten Schule eintragen lassen kann,
muss sich von der Jugendberufsagentur eintragen lassen.

Beachten Sie das Inkrafttreten des 11. Pflichtschuljahres. 



Download beider

Broschüren hier

möglich 

Bei individuellen Fragen können Sie sich entweder per E-Mail an uns wenden 
oder  dienstags 15-17 h in unserer Sprechstunde in Haus 3, Raum 3.2.09 vorbeikommen.

Abteilungsleiterin (komm.): Frau Scheuren, Meike.Scheuren@osz-jas.de
Abteilungskoordinatorin: Frau Beneke, Janina.Beneke@osz-jas.de



Quellenverzeichnis:
Jane Addams auf Seite 2: https://www.britannica.com/explore/100women/profiles/jane-addams

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald!
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